Betreff: Projekt „Gemeinderechtesdokumentation im RIS“ – Übermittlung von Gemeindeverordnungen

Gemäß §15  Abs. 4  der K-AGO Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Sammlung der geltenden Verordnungen anzulegen. (4) Die Gemeinde hat eine Sammlung der von ihr erlassenen geltenden Verordnungen anzulegen, die im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen ist.

Es wurde ausgehend von der Kärntner Verwaltungsakademie in Kooperation mit der Abt.3 - Gemeinden mit dem Bundeskanzleramtes ein Projekt „Gemeinderechtsdokumentation“  im Rahmen des österreichischen Rechtsinformationssystem - RIS gestartet. Dabei kann die Sammlung der Gemeindeverordnungen in  elektronischer Form realisiert werden. Alle Gemeindeverordnungen wären damit im Rahmen des RIS für die Gemeinden selbst auch für Zwecke des E-Governments verfügbar. Dieses Projekt hat auch den Vorteil, dass die Gemeinderechtsdokumentation bundesweit in einheitlicher Form in einem zentralen Verzeichnis im RIS vorliegen würde.

Wir bitten daher alle Kärntner Gemeinden, ihre bestehenden Verordnungen in digitaler Form (winword – Format) an die Abt.3 - Gemeinden zu übermitteln. Es sollen konsolidierte Fassungen der Gemeinde= verordnungen, also der gesamte geltende Text pro Verordnung,  übermittelt werden.  

Die Übermittlung sollte über die CNC – Anwendung „Gemeindeumfragen“ 

(Umfrage „Verordnungen_RIS“ über den Knopf „Dateien“ - Durchsuchen, Hinzufügen) erfolgen. 

Es ist auch die Übermittlung per email an:

Stefanie.Gratzer@ktn.gv.at   möglich.

Bitte geben Sie in die Gemeindeumfragen (Umfrage „Verordnungen_RIS“ über den Knopf „Eingabe“) auch den Namen eines Mitarbeiters bei der Gemeinde an, welcher für die Verordnungen zuständig ist und bei Anfragen kontaktiert werden kann. (Name und Telefonnummer) Alle anderen Felder werden in der Abt.3 - Gemeinden ausgefüllt.

Wir bitten, bis Ende November pro Gemeinde 3 Verordnungen in digitaler Form zu übermitteln. 

Sie können sich die Verordnungen im RIS als Testbetrieb bis 15. November 2002 unter der Adresse:

http://ris.bka.intra.gv.at/gemeinderecht/
ansehen. Danach werden die Verordnungen im RIS in den Echtbetrieb übernommen.

